
 
 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 16. Mai 2024 

§ 43 Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

 (7) Kann der Haushaltsausgleich nach Absatz 6 im Haushaltsjahr trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller 
Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden und wurde der Haushaltsausgleich auch zum Ende des 
Haushaltsvorjahres nicht erreicht, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. […] 

[…] 

 (9) Die Absätze 7 und 8 finden keine Anwendung, sofern nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich nicht im Haushaltsjahr, 
aber spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraumes erreicht wird. Sofern sich der Konsolidierungszeitraum durch eine folgende 
Haushaltsplanung verlängert, ist abweichend von Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. 
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